
AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Kollektivgesellschaft Meili & Kippe

1) Geltungsbereich
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen beziehen sich auf alle Dienstleistungen der Kollektivgesellschaft Meili & 
Kippe. Dazu gehören auch die Dienstleistungen, die unter den Bezeichnungen INSZENARIO (inszenario.ch) oder 
IMPRO&contra (improundcontra.ch) gebucht werden.

2) Vertragsabschluss (Auftragsbestätigung)
Meili & Kippe bestätigt erteilte Aufträge verbindlich. Diese Bestätigung erfolgt in der Regel per Email.

3) Dienstleistung
In der Regel führen Denise Meili und Mathias Kippe von Meili & Kippe den Auftrag selber aus. Es besteht aber kein 
Anspruch darauf, dass die Dienstleistungen von Meili & Kippe von Denise Meili und Mathias Kippe persönlich 
erbracht werden. Meili & Kippe kann die Ausführung des Auftrags anderen Personen übertragen.

4) Preise
Preisangaben und Kostenvoranschläge sind bis zur definitiven Auftragsbestätigung durch Meili & Kippe 
unverbindlich. Meili & Kippe berechnet gestützt auf Preisangaben und Kostenvoranschlägen das definitive und in 
der Bestätigung schriftlich festgehaltene Honorar. Effektive Spesen werden – sofern nicht explizit anders vereinbart 
– zusätzlich gemäss nachstehender Aufstellung berechnet.

Spesen:
1) Für die Anreise an einen Auftritts-/Trainingsort verrechnen wir den Preis für die Fahrkarte ab Firmensitz mit 

dem öffentlichen Verkehr (2. Klasse ohne Halbtax).
2) Für Anreisen mit grösserem Gepäck (Scheinwerfer, Kostüme, Keybord und dergleichen) verrechnen wir 

die Fahrt mit einem entsprechenden Mobility-Auto ab Firmensitz und zurück zum Mobility-Kombitarif.
3) An Auftrittsorten ohne geeignete Lichtanlage nehmen wir unsere eigenen Scheinwerfer mit. Dafür 

verrechnen wir dem Auftraggeber CHF 15.-- Miete pro Scheinwerfer.
4) Alle weiteren Spesen werden nach tatsächlichem Aufwand verrechnet.

MwSt:
Unsere Preise enthalten keine MwSt.

5) Kündigung des Vertrags durch den Auftraggeber
1) Kündigt der Auftraggeber den Vertrag nach definitiver Erteilung und mindestens 60 Tage vor dem Tag 

des (ersten) Auftritts/Trainings werden ihm CHF 100.-- für die Offertenstellung verrechnet.
2) Kündigt der Auftraggeber weniger als 60 Tage mindestens jedoch 7 Tage vor dem Tag des ersten 

Auftritts/Trainings werden ihm 50% des vereinbarten Honorars ohne Spesen verrechnet.
3) Kündigt der Auftraggeber weniger als 7 Tage vor dem ersten Tag des Auftritts/Trainings werden ihm 100% 

des vereinbarten Honorars ohne Spesen verrechnet.

6) Kündigung des Vertrags durch Meili & Kippe
Meili & Kippe behält sich das Recht vor, den Auftrag aus wichtigen Gründen (dazu gehören auch künstlerische 
oder ethische Bedenken) jederzeit – spätestens 24 Stunden nach Kenntnisnahme der Gründe – abzusagen. In 
solchen Fällen entstehen für den Auftraggeber keine Kosten. Für einen allfälligen Schaden auf Seiten des 
Auftraggebers können gegenüber Meili & Kippe keine Ansprüche geltend gemacht werden. Diese Regelung gilt 
auch in Fällen von Krankheit und Unfall.

7) Nicht Einhalten zugesicherter Leistungen durch den Auftraggeber
Meili & Kippe behält sich das Recht vor, einen laufenden Auftrag abzubrechen, wenn vereinbarte Leistungen (wie 
Künstlergarderobe, Ton- und Lichtanlage etc.) durch den Auftraggeber nicht erfüllt werden. In solchen Fällen 
schuldet der Auftraggeber Meili & Kippe das ganze Honorar inklusive Spesen.

8) Zahlungsbedingungen
Für die erbrachte Dienstleistung stellt Meili & Kippe Rechnung. Diese ist innert 20 Tagen nach Zustellung der 
Rechnung zu bezahlen. Die erste Mahnung ist gebührenfrei und innert 10 Tagen nach Zustellung zu bezahlen. Für 
die zweite Mahnung verrechnen wir CHF 75.-- Mahnungsspesen. 10 Tage nach Zustellung der zweiten Mahnung 
leiten wir das Betreibungsverfahren ein.
Auf Wunsch ist Barzahlung im Anschluss an die Erbringung der Dienstleistung möglich.

9) Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Zürich

10) Mit der Auftragserteilung bestätigt der Auftraggeber diese AGBs gelesen und verstanden zu haben.

Zürich, 01. August 2007


